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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.1987

Norm

StPO §364 Abs1 Z2

Rechtssatz

Spätestens anläßlich telefonischer Anfragen des (Rechtsmittelgerichtes) Gerichtes nach dem Zeitpunkt der

Überreichung der (verspäteten) Rechtsmittelanmeldung mußte dem Verteidiger eine mögliche Verspätung bewußt

werden. Ab diesem Zeitpunkt hat daher das Hindernis zu bestehen aufgehört und die vierzehntägige Frist zu laufen

begonnen.

Entscheidungstexte

11 Os 99/87

Entscheidungstext OGH 21.07.1987 11 Os 99/87

12 Os 88/89

Entscheidungstext OGH 31.08.1989 12 Os 88/89

Beisatz: Hier: Telefonische Aufforderung zur Vorlage des postamtlich bestätigten Aufgabescheins (so schon 13 Os

70/83). (T1)
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